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Technische Anschlussbedingungen der Stadtwerke Attendorn GmbH

zu der Niederdruckanschlussverordnung –NDAV

Gültig ab 1. Juli 2007

Die Stadtwerke Attendorn GmbH oder deren Beauftragte werden im Folgenden VNB genannt.

1 Geltungsbereich

Die Technischen Anschlussbedingungen für den Gas-Netzanschluss gelten sowohl für Neuanschlüsse

an das Gas-Verteilnetz der Stadtwerke Attendorn GmbH als auch für Netzanschlussänderungen.

Netzanschlussänderungen umfassen Umbau, Erweiterung, Rückbau oder Demontage einer Gas-

Kundenanlage sowie die Änderung der Netzanschlusskapazität. Die Technischen Mindestanforderun-

gen ergänzen und konkretisieren die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere das

Regelwerk des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) sowie die Verord-

nung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversor-

gung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung–NDAV) vom 01.11.06.

2 Gas-Netzanschluss (Standard)

2.1 Allgemeine Regelungen

Die vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer bereitzustellenden Einrichtungen müssen die nachfol-

genden Technischen Mindestanforderungen erfüllen. Der Einsatz von anderen als in diesen Techni-

schen Mindestanforderungen aufgeführten Einrichtungen ist nur im Einvernehmen mit den Verteilnetz-

betreiber (VNB) möglich.

Ein Standard-Gas-Netzanschluss liegt vor, wenn

- der Eingangsdruck kleiner gleich 1 bar ist

- und die Durchflussmenge kleiner 200 m³/h (Norm-Kubikmeter) beträgt

- und als überwiegende Art der Nutzung „häusliche Nutzung“ vorliegt (Häusliche Nutzung ist die 

Versorgung von Wohn-, Büro- und Sozialgebäuden sowie gemischt genutzten Gebäuden öf-

fentlicher, kultureller und gewerblicher Einrichtungen).

Im Zuge der vorliegenden Technischen Mindestanforderungen für den Gas-Netzanschluss (Standard)

gelten insbesondere die DVGW-Arbeitsblätter G 459/I „Gas-Hausanschlüsse“, G 459/II „Gas-

Druckregelung mit Eingangsdrücken bis 5 bar für Gas-Installationen“, G 281 „Odoriermittel“sowie das

Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gas-Installationen“.
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Der Übergabedruck am Ausgang vom Druckregelgerät beträgt ca. 22 mbar. Höhere Drücke sind nur

nach schriftlicher Bestätigung durch den VNB und unter Beachtung des DVGW-Arbeitsblattes G 685

möglich.

Der Brennwert (Hs,n) des Erdgases (Gruppe „H“ und „L“ der 2. Gasfamilie) mit den zulässigen 

Schwankungsbreiten wird gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 durch den VNB eingehalten.

Jedes Gebäude mit einer eigenen Hausnummer erhält einen separaten Netzanschluss. Abweichungen

dieser Festlegung sind nur in Sonderfällen möglich.

2.2 Verantwortlichkeiten und Eigentumsgrenzen

Wie in der nachstehenden Grafik verdeutlicht, endet der Verantwortungs- und Eigentumsbereich des

VNB hinsichtlich des Gas-Netzanschlusses (Positionen 1-4) im Regelfall hinter der Hauptabsperrein-

richtung (Position 4).

Die Gas-Kundenanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung befindet sich im Eigentum und Verantwor-

tungsbereich des Anschlussnehmers. Davon ausgenommen sind lediglich die beiden Bauteile Haus-

Druckregelgerät (Position 5) und/oder Gaszähler (Position 7), die im Eigentum und Verantwortungsbe-

reich des VNB stehen.

2.3 Bauliche Anforderungen

Allgemeines

Der Gas-Netzanschluss wird in der Regel an der Straßenseite des Gebäudes erstellt.

Netzanschlussleitung

Die Netzanschlussleitung ist möglichst geradlinig, rechtwinklig und auf kürzestem Weg vom Verteil-

netz zum Gebäude zu führen. Die Leitungsführung ist so festzulegen, dass der Leitungsbau unbehin-

dert möglich ist und die Trasse auf Dauer zugänglich bleibt.

Die Trassensohle der Gas-Netzanschlussleitung muss tragfähig sein. Die Gas-Netzanschlussleitung

darf nicht überbaut oder mit Bäumen bepflanzt werden.
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Bei der Erstellung der Gas-Netzanschlussleitung ist die Grabenerstellung durch den Anschlussnehmer

(Erbringung von Eigenleistung) auf seinem Grundstück möglich. Die Regellegetiefe beträgt in Gräben

für Gas-Netzanschlussleitungen mindestens 0,8 m. Die Leitungslegung und -einbettung erfolgt durch

den VNB. Die Restverfüllung und Oberflächenwiederherstellung kann der Anschlussnehmer wiederum

in Eigenleistung erbringen.

Hausanschlussraum

Die Gebäudeeinführung des Gas-Netzanschlusses wird im Keller- oder Erdgeschoss an einer Außen-

wand angeordnet. Der Gas-Netzanschluss wird in ausreichend trockenen und lüftbaren Räumen in-

stalliert, die nicht als Lagerräume für explosive oder leicht entzündliche Stoffe dienen. Der Anschluss-

nehmer stellt hierzu einen geeigneten Raum, der den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-

spricht (DIN 18012), zur Verfügung.

Der Raum muss bei der Erstellung des Netzanschlusses abschließbar sein. Der Raum und die im

Raum befindlichen Teile des Netzanschlusses müssen für autorisiertes Personal des VNB und im

Notfall auch für Rettungsdienste leicht zugänglich sein. Eine allgemeine Zugänglichkeit ist jedoch aus-

zuschließen, um den Netzanschluss und die Kundenanlage vor Eingriffen Unbefugter zu schützen.

Dies erfordert, dass in Mehrfamilienhäusern (Gebäude ab 3 Wohneinheiten) der Raum auf Dauer

grundsätzlich absperrbar ausgeführt wird.

Wird vom Anschlussnehmer eine DVGW-zertifizierte Mehrspartenhauseinführungen eingebaut, so ist

dies dem VNB mit Angabe des Herstellers und des Typs vor Baubeginn mitzuteilen.

In nicht unterkellerten Gebäuden ist für den Netzanschluss ein unverfüllter Schacht von ca. 1 m Tiefe

und eine Aussparung in der Bodenplatte von 80 x 80 cm an einer Außenwand vorzusehen. Für jeden

Gas-Netzanschluss muss in den Schacht ein Leerrohr mit mindestens 100 mm Durchmesser und ei-

nem Biegeradius von mindestens 1200 mm vom Anschlussnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Die im Zusammenhang mit nicht unterkellerten Gebäuden anfallenden Kosten sind vom Anschluss-

nehmer zu tragen.

Eine Übersicht der verschiedenen Netzanschlüsse in Gebäuden mit und ohne Keller sowie in Hausan-

schlussnischen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.
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Hausanschlussraum in einem Gebäude mit Keller

Hausanschlussraum in einem Gebäude ohne Keller sowie Hausanschlussnische

3 Messeinrichtungen

Messeinrichtungen sind in unmittelbarer Nähe der Gebäudeeinführung des Gas-Netzanschlusses zu

montieren. Messeinrichtungen müssen frei zugänglich und leicht ablesbar aufgestellt werden können.

Werden mehrere Messeinrichtungen montiert, ist ein zentraler Messgeräteplatz ebenfalls in Nähe der

Gebäudeeinführung des Gas-Netzanschlusses zu wählen.

Der Aufstellungsort muss trocken sein.
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Plombenverschlüsse werden ausschließlich durch den Eigentümer der Messeinrichtungen oder durch

dessen Beauftragten angebracht oder entfernt. Sie dürfen durch Dritte nicht geöffnet werden.

4 Messeinrichtungen

Die erforderlichen Messeinrichtungen und ggf. Mengenumwerter inkl. Zusatzeinrichtungen/Modems

werden grundsätzlich von dem VNB gestellt und in Abstimmung mit dem VNB installiert.

Bzgl. der technischen Auslegung der Messeinrichtungen sind die auf der Homepage des VNB veröf-

fentlichten Technischen Mindestanforderungen für Messeinrichtungen einzuhalten.

Der VNB bestimmt den Aufstellungsort der Messeinrichtung sowie ggf. für Mengenumwerter inkl. Zu-

satzeinrichtungen/Modems. Der Anschlussnehmer/-nutzer stellt dem VNB den Aufstellungsort nach

den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik unter Verwendung der von

dem VNB angegebenen DIN-Typen kostenlos zur Verfügung.

Die Messeinrichtung muss leicht ablesbar aufgestellt sein. Bei Auswahl und Betrieb der Messeinrich-

tungen sind die Anforderungen des Eichgesetzes, des DVGW-Arbeitsblattes G685, der Technischen

Richtlinie G13 sowie die nachfolgenden technischen Spezifikationen einzuhalten.

Plombenverschlüsse werden ausschließlich durch den Eigentümer der Messeinrichtungen oder durch

dessen Beauftragten angebracht oder entfernt. Sie dürfen durch Dritte nicht geöffnet werden.

Bei Bedarf, z.B. für den Einbau registrierende Lastgangmessungen, stellt der Anschlussnehmer/-

nutzer eine Netzversorgung von 230V in Form einer Schuko-Steckdose im Anlagennebenraum bzw. in

unmittelbarer der Nähe der Datenfernübertragung zur Verfügung.

Sowohl Anschlussnehmer/-nutzer als auch ggf. der VNB ist berechtigt, eine eigene Vergleichsmess-

einrichtung entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu betreiben. Aufbau und Auslegung,

insbesondere die gemeinsame Nutzung von Betriebsmitteln, sind mit dem VNB abzustimmen.


